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I. Einführung

Dieser Beitrag führt die Berichterstattung 
über die Arbeit des Menschenrechtsaus-
schusses der Vereinten Nationen (im Fol-
genden Ausschuss) fort.1

Der Internationale Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte (im Folgenden Zivil- 
pakt)2 wurde am 16. Dezember 1966 in New 
York geschlossen. Er verbürgt die Men-
schenrechte der ersten Generation. Mit 
der 35. Ratifikation trat der Zivilpakt am 
23. März 1976 in Kraft. Gemäß Art. 28 des  
Zivilpaktes wurde ein Ausschuss eingerich-
tet, der der Überwachung und Ausführung 
des Paktes dienen soll. Er setzt sich nach 
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 aus 18 Mitgliedern zu-
sammen, die unabhängige Experten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sind und in ihrer 
persönlichen Eigenschaft von den Vertrags-
staaten für vier Jahre gewählt werden.

1 Siehe zur Berichterstattung über das Jahr 2013: 
Pascal Nägeler, Bericht über die Tätigkeit des 
Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nati-
onen im Jahre 2013 – Teil I: Staatenberichte, in: 
MRM 2014, S. 42–57 und ders., Bericht über die 
Tätigkeit des Menschenrechtsausschusses der 
Vereinten Nationen im Jahre 2013 – Teil II: Indi-
vidualbeschwerden, in: MRM 2014, S. 118–127.

2 International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights, UNTS Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II, 
S. 1524. Alle im Folgenden genannten Artikel 
sind, sofern nicht ausdrücklich anders bezeich-
net, solche des Zivilpaktes.

Der Ausschuss ist mit drei Verfahrensarten be-
traut: dem obligatorischen Staatenberichtsver-
fahren nach Art. 40, dem fakultativen Staaten-
beschwerdeverfahren nach Art. 41 und dem 
Individualbeschwerdeverfahren, welches im 
1. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt (im Fol-
genden FP I)3 geregelt ist. Von der Möglichkeit 
der Staatenbeschwerde wurde bislang kein 
Gebrauch gemacht.4 Darüber hinaus hat der 
Ausschuss gegenwärtig 35 Allgemeine Bemer-
kungen (General Comments) auf Grundlage 
von Art. 40 Abs. 4 abgegeben, die sich an alle 
Vertragsstaaten richten. Inhaltlich beschäfti-
gen sie sich mit der Auslegung und Konkre-
tisierung der im Zivilpakt verbürgten Rech-
te.5 Die Abschließenden Bemerkungen geben 
den Vertragsstaaten eine Orientierung zur 
praktischen Umsetzung der Menschenrechte 
und können zugleich als Bewertungsmaßstab 
durch den Ausschuss herangezogen werden.

Der Ausschuss kommt seinen Aufgaben in 
regelmäßigen Sitzungen nach. Diese finden 
gemäß Regel 2 Nr. 1 der Verfahrungsord-
nung des Menschenrechtsausschusses (im 
Folgenden VerfO)6, welche auf Grundlage 
von Art. 39 Abs. 2 des Zivilpaktes beschlos-
sen wurde, drei Mal pro Jahr statt. 2014 wur-
den diese Treffen während der 110. Sitzung 
vom 10. bis 28. März, der 111. Sitzung vom 

3 Optional Protocol to the International Covenant 
on Civil and Political Rights vom 16. Dezember 
1966. UNTS Bd. 999, S. 302; BGBl. 1992 II, S. 1247.

4 Stand: Juli 2015, http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.
aspx (zuletzt besucht am 7. Juli 2015).

5 Siehe dazu David Roth-Isigkeit, Die General Com-
ments des Menschenrechtsausschusses der Ver-
einten Nationen – ein Beitrag zur Rechtentwick-
lung im Völkerrecht, in: MRM 2012, S. 196–210.

6 Rules of Procedure of the Human Rights Com-
mittee in der Fassung vom 11. Januar 2012, UN-
Dok. CCPR/C/3/Rev.10.
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7. bis 25. Juli sowie der 112. Sitzung vom 7. 
bis 31. Oktober in Genf abgehalten.

II. Allgemeines aus dem Jahre 2014

Im Jahr 2014 ist Palästina7 dem Zivilpakt bei-
getreten, so dass dieser in 168 Staaten8 gilt. 
Dem FP I ist im Jahr 2014 kein weiterer Staat 
beigetreten, so dass Individualbeschwerden 
weiterhin gegen 115 Vertragsstaaten durchge-
führt werden können. Dem 2. Fakultativpro-
tokoll (im Folgenden FP II)9 vom 15. Dezem-
ber 1989, das die Abschaffung der Todesstrafe 
zum Ziel hat, sind im Jahre 2014 El Salvador, 
Gabun und Polen beigetreten. Somit hat das 
FP II 81 Vertragsstaaten.

Während der 110. und 111. Sitzung im Jahr 
2014 hat sich der Ausschuss mit dem Entwurf 
der Allgemeinen Bemerkung Nr. 35 zu Art. 9 
des Zivilpaktes, dem Recht auf persönliche 
Freiheit und Sicherheit, beschäftigt und die 
Ausarbeitung weiter vorangetrieben. Auf der 
112. Sitzung hat er sodann die Allgemeine Be-
merkung Nr. 3510 offiziell angenommen. Sie 
wurde vom Vorsitz des Ausschusses als eine 
der wichtigsten Allgemeinen Bemerkungen 
bezeichnet. Der Ausschuss war bestrebt das 
höchste Maß an Schutz zu gewähren und den 
Text zugleich so klar wie möglich zu formu-
lieren, um Missbrauch und Fehlinterpretatio-
nen durch Vertragsstaaten zu vermeiden. 

Auf der 111. Sitzung wurde Victor Rodri-
guez Rescia als erster Berichterstatter für 
Repressalien ernannt. Dieser Schritt forma-
lisiert bisherige Bemühungen um Akte der 
Einschüchterung gegenüber Individuen 
oder Organisationen, die vor dem Men-
schenrechtsausschuss auftreten, zu begeg-

7 Zur Problematik generell: Marten Breuer, Von der 
UNESCO in die Generalversammlung: Palästina 
und die Vereinten Nationen, 1. Aufl. 2013.

8 Stand: 15. Mai 2015.

9 Second Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights, aiming 
at the abolition of the death penalty vom 15. De-
zember 1989, UNTS Bd. 1642, S. 414; BGBl. 1992 
II, S. 391.

10 UN-Dok. CCPR/C/GC/35 vom 16. Dezember 
2014.

nen. Der Menschenrechtsausschuss folgt 
hierbei dem UN-Ausschuss gegen Folter.11

III. Staatenberichtsverfahren

1. Einführung

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, ein 
Jahr nach dem Inkrafttreten des Zivilpaktes 
gemäß Art. 40 Abs. 1 lit. a dem Ausschuss 
einen Erstbericht (initial report) vorzule-
gen und im Folgenden gemäß Art. 40 Abs. 
1 lit. b periodische Folgeberichte (periodic 
reports) nach Aufforderung durch den Aus-
schuss einzureichen. Leistet ein Vertrags-
staat diesen Berichtspflichten nicht Folge, 
so kann der Ausschuss nach Regel 70 VerfO 
die Menschenrechtslage auch ohne Vorlage 
eines Erst- oder Folgeberichts untersuchen. 
Die Staatenberichte sollen Informationen 
über die getroffenen Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Rechte des Zivilpaktes 
enthalten. Es soll aufgeführt werden, wie 
die verbürgten Rechte umgesetzt und inner-
staatlich Fortschritte im Hinblick auf den 
Menschenrechtsschutz erzielt wurden.12 Der 
Ausschuss bewertet die Berichte gemäß Art. 
40 Abs. 4 und erstellt eine Liste der Punk-
te, die weiterer Klärung bedürfen. An der 
Erörterung nehmen die Staaten durch Staa-
tenvertreter teil, um einen konstruktiven 
Dialog zu garantieren. Die Ergebnisse des 
Berichtsverfahrens fasst der Ausschuss in 
seinen Abschließenden Bemerkungen (con-
cluding observations) zusammen.

Am Ende seiner Abschließenden Bemer-
kungen stellt der Ausschuss die Punkte her-
aus, die besonderer Beobachtung bedürfen. 

11 Der Ausschuss hat dies in seiner 49. Sitzung 
beschlossen. http://www.ohchr.org/EN/New-
sEvents/Pages/ Display News.aspx?News-
ID=12830&LangID=E (zuletzt besucht am 07. 
Juli 2015).

12 Siehe näher zum Staatenberichtsverfahren: Con-
solidated Guidelines for State Reports under 
the International Covenant on Civil and Po-
litical Rights vom 26. Februar 2001, UN-Dok. 
CCPR/C/66/GUI/Rev.2; Theodor Schilling, In-
ternationaler Menschenrechtsschutz, 2. Aufl. 
2010, Rn. 747 ff.; Klaus Hüfner, Anne Sieberns, Nor-
man Weiß, Menschenrechtsverletzungen: Was 
kann ich dagegen tun? Menschenrechtsverfah-
ren in der Praxis, 3. Aufl. 2012, S. 95 ff.
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Der Vertragsstaat hat zu diesen Punkten in-
nerhalb eines Jahres über seine Fortschritte 
und die getroffenen Maßnahmen Bericht zu 
erstatten (sog. Follow-up-Verfahren). Die 
Auswertung erfolgt durch einen Sonderbe-
richterstatter.

2. Abschließende Bemerkungen zu den 
einzelnen Staatenberichten

Im Berichtszeitraum 2014 setzte sich der 
Ausschuss mit der Menschenrechtslage von 
18 Vertragsstaaten auseinander. Schwer-
punktmäßig konzentriert sich die folgende 
Zusammenfassung auf die Gesichtspunkte 
der Abschließenden Bemerkungen, welche 
auch zum Gegenstand des Follow-up-Ver-
fahrens gemacht worden sind.13

– 110. Sitzung –

Kirgisistan 

Auf der 110. Sitzung befasste sich der Aus-
schuss mit dem zweiten Staatenbericht von 
Kirgisistan14, welcher bereits seit 2004 fällig 
war und erst im Jahr 2012 eingereicht wurde. 
Der Ausschuss begrüßt dabei in seinen Ab-
schließenden Bemerkungen15 die Abschaf-
fung der Todesstrafe im Jahre 2007 und die 
Annahme einer Verfassung, die Vorschriften 
zum Schutz der Menschenrechte beinhaltet. 
Ebenfalls wurde die Ratifikation des Fakul-
tativprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes bezüglich Kinder-
handel, Kinderprostitution und Kinderpor-
nographie16 im Jahre 2003 und des Fakulta-
tivprotokolls zum selben Übereinkommen 
bezüglich der Beteiligung Minderjähriger 
an bewaffneten Konflikten17 im Jahre 2003, 

13 Die Dokumente zu dem Staatenberichtsverfah-
ren für den Tschad waren zum Zeitpunkt der 
Berichterstattung noch nicht verfügbar.

14 UN-Dok. CCPR/C/KGZ/2 vom 23. Mai 2012.

15 UN-Dok. CCPR/C/KGZ/CO/2 vom 23. April 2014.

16 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Sale of Children, 
Child Prostitution and Child Pornography vom 
25. Mai 2000, UNTS Bd 2171, S. 227; BGBl. 2008 II, 
S. 1222.

17 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of Child-

sowie die Ratifikation des Fakultativproto-
kolls zum Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau18 
im Jahre 2002 positiv hervorgehoben.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
macht der Ausschuss die Punkte 14, 15 und 24.

In Punkt 14 kritisiert der Ausschuss die man-
gelnde Aufklärung der Unruhen in Südkir-
gisistan 2010. Dabei handelte es sich um die 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwi-
schen ethnischen Kirgisen und der Minder-
heit der Usbeken. Im Zuge der Auseinander-
setzungen soll es zu Misshandlungen, Folter 
und der Verletzung des Fair-trial-Grundsat-
zes gekommen sein. Der Ausschuss rügt vor 
allem, dass die Ursachen des Konfliktes von 
der Vertragspartei nur unzureichend darge-
legt wurden. Die vollständige Aufklärung 
und Verfolgung der begangenen Straftaten 
soll sichergestellt werden. Zudem soll der 
Dialog zwischen Kirgisen und Usbeken ge-
fördert werden, um die Ursachen des Kon-
fliktes zu beseitigen.

Darüber hinaus beanstandet der Ausschuss 
in Punkt 15 die unzureichende Verfolgung 
und Bestrafung von Folter. Zwar habe der 
Vertragsstaat legislative und administrative 
Maßnahmen erlassen, jedoch haben diese 
nicht dazu beigetragen den noch weit ver-
breiteten Einsatz von Folter zu verringern. 
Vor allem Personen, die sich in Polizeige-
wahrsam befinden, werden zum Zwecke 
der Erwirkung eines Geständnisses gefol-
tert. Dabei kommt es häufig auch zu Todes-
fällen. Der Vertragsstaat soll sicherstellen, 
dass diese Fälle vollumfänglich untersucht 
und die Täter bestraft werden. Zudem soll 
er dafür Sorge tragen, dass Beweismittel, 
die durch Folter erlangt wurden, vor Ge-
richt nicht verwertbar sind.

Punkt 24 der Abschließenden Bemerkun-
gen befasst sich mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Der Ausschuss ist be-

ren in Armed Conflicts vom 25. Mai 2000, UNTS 
Bd. 2173, S. 222; BGBl. 2004 II, S. 1355.

18 Optional Protocol to the Convention on the Eli-
mination of All Forms of Discrimination against 
Women vom 6. Oktober 1999, UNTS Bd. 2131 
S. 83; BGBl. 2001 II, S. 1237.
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unruhigt, dass Menschenrechtsverteidiger, 
Journalisten und andere Individuen, die sich 
kritisch gegenüber staatlichen Einrichtungen 
im Zusammenhang mit den Ausschreitun-
gen im Juni 2010 geäußert haben, verfolgt 
wurden. Dies behindert ihr Recht auf freie 
Meinungsäußerung, welches der Vertrags-
staat als Partei des Zivilpaktes sicherzustel-
len hat. Er ist des Weiteren besorgt über Be-
richte, dass Individuen und Organisationen, 
die Informationen an den Ausschuss gege-
ben haben, unter Druck gesetzt wurden. 

Lettland

Am 11. April 2014 verabschiedete der Aus-
schuss seine Abschließenden Bemerkungen19 
zu Lettlands 3. Staatenbericht.20 Er begrüßt 
die Ratifikation des Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung21 
(Behindertenrechtskonvention) und der bei-
den Zusatzprotokolle zur Kinderrechtskon-
vention.22

Die Punkte 15, 19 und 20 der Abschließen-
den Bemerkungen macht der Ausschuss 
zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens.

In Punkt 15 sieht der Ausschuss Fortschrit-
te bei der Verbesserung der Zustände in den 
Haftanstalten. Jedoch sind diese weiterhin, 
insbesondere im Bereich der Hygiene, verbes-
serungswürdig. Zudem ist der Einsatz von 
Gewalt unter den Häftling sehr verbreitet. 

Der Ausschuss äußert in Punkt 19 der Ab-
schließenden Bemerkungen seine Besorgnis 
über die Gewalt und Diskriminierung von 
verletzlichen Gruppen; insbesondere von 
Roma und von Lesben, Homosexuellen, 
Bisexuellen und Transgender (LGBT). Der 
Vertragsstaat soll seine Strategien zur Be-
kämpfung von Rassismus stärken und die 
Anstiftung zu Gewalttaten, die sich gegen 

19 UN-Dok. CCPR/C/LVA/CO/3 vom 11. April 
2014.

20 UN-Dok. CCPR/C/LVA/3 vom 9. Oktober 2012.

21 Convention on the Rights of Persons with Disa-
bilities vom 13. Dezember 2006, UNTS Bd. 2515, 
S. 3; BGBl. 2008 II, S. 1419. 

22 Fn. 14 und Fn. 15.

die sexuelle Orientierung oder Geschlechts-
identität richten, unter Strafe stellen.

Besorgnis bereitet dem Ausschuss in Punkt 
20 die Abnahme an Maßnahmen zur Un-
terstützung des bilingualen Unterrichts in 
Lettland. Zwar bieten 22 % der Bildungs-
einrichtungen eine bilinguale Ausbildung 
in Lettisch und einer von sieben Minder-
heitssprachen an, allerdings bestehen für 
die Angehörigen einer Minderheit weiter-
hin Schwierigkeiten beim Übergang zur let-
tischen Ausbildungssprache. Lettland soll 
insbesondere im Bereich der Lehrunterlagen 
und der Ausbildung von nicht-lettischen 
Lehrern seine Maßnahmen verstärken. 

Nepal

Auf Grundlage des zweiten Staatenberichts 
Nepals23 erließ der Ausschuss seine Ab-
schließenden Bemerkungen.24 Der Bericht 
war seit 1997 fällig. Der Ausschuss hob un-
ter anderem die Ratifikation des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität25 und die Ratifikation der Behinderten-
rechtskonvention26 hervor.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
wurden die Punkte 5, 7 und 10 der Abschlie-
ßenden Bemerkungen gemacht.

In Punkt 5 nimmt der Ausschuss Bezug auf 
die Verbrechen, die während des 10-jähri-
gen Bürgerkriegs (1996–2006) in Nepal be-
gangen wurden. Damals lehnten sich Mao-
isten der Kommunistischen Partei Nepals 
in bewaffneten Konflikten gegen die ehe-
malige Monarchie und das hinduistische 
Klassensystem auf. Im Zuge dessen kam es 
zu außergerichtlichen Hinrichtungen, Ent-
führungen, Folter, sexuellen Gewalttaten 
und willkürlichen Inhaftierungen. Der Ver-
tragsstaat soll sicherstellen, dass alle groben 

23 UN-Dok. CCPR/C/NPL/2 vom 8. Juni 2012.

24 UN-Dok. CCPR/C/NPL/CO/2 vom 15. April 2014.

25 United Nations Convention against Transnatio-
nal Organized Crime vom 15. November 2000, 
UNTS Bd. 2225, S. 209; UN-Dok. A/RES/55/25 
vom 8. Januar 2001; BGBl. 2005 II, S. 954.

26 Fn. 19.
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Verletzungen der Menschenrechte als Straf-
tatbestände im nationalen Recht bestehen. 
Zudem hat er dafür Sorge zu tragen, dass 
Ermittlungs- und Strafverfahren frei von po-
litischem Einfluss sind, denn es wurden vie-
le Verfahren eingestellt und Verurteilungen 
aufgehoben. Allen Opfern von Gewalttaten 
soll ein effektiver Rechtsbehelf zur Verfü-
gung stehen, der ihnen auch eine angemes-
sene Entschädigung im Einklang mit den 
„Grundprinzipien und Leitlinien betreffend 
das Recht der Opfer von groben Verletzun-
gen der internationalen Menschenrechts-
normen und schweren Verstößen gegen das 
humanitäre Völkerrecht auf Rechtsschutz 
und Wiedergutmachung“27 gewährt. 

Der Ausschuss bedauert in Punkt 7 die 
Beschränkungen, die der nationalen Men-
schenrechtskommission durch den im Jahr 
2012 erlassenen “National Human Rights 
Act” auferlegt wurden. Dieser wurde vom 
obersten Gerichtshof für nichtig erklärt. 
Nepal soll sicherstellen, dass die Kommis-
sion ihre Arbeit im Einklang mit den Pari-
ser Prinzipien28 durchführen kann. Zudem 
bewertet der Ausschuss negativ, dass die 
Empfehlungen der Kommission, trotz ihrer 
Bindungswirkung im nationalen Recht, nur 
unzureichend berücksichtigt wurden.

In Punkt 10 äußert der Ausschuss seine Be-
sorgnis über außergerichtliche Hinrichtun-
gen auch nach Ende des Bürgerkrieges, den 
Todesfällen in Haft, und der weitverbreiteten 
Anwendung von Folter und Misshandlun-
gen in Polizeigewahrsam. Der Vertragsstaat 
soll der Anwendung von unrechtmäßiger 
Gewalt durch Vollzugsbeamte entgegenwir-
ken, indem er dafür Sorge trägt, dass sich die-
se entsprechend dem „Verhaltenskodex für 
Beamte mit Polizeibefugnissen“29 und den 
„Grundprinzipien für die Anwendung von 
Gewalt und den Gebrauch von Schusswaf-
fen durch Beamte mit Polizeibefugnissen“30 

27 UN-Dok. A/RES/60/147 vom 16. Dezember 2005.

28 UN-Dok. A/RES/48/134 vom 20. Dezember 1993.

29 UN-Dok. A/RES/34/169 vom 17. Dezember 1979.

30 Basic Principles on the Use of Force and Firearms 
by Law Enforcement Officials, Adopted by the 
Eighth United Nations Congress on the Preven-
tion of Crime and the Treatment of Offenders, 
Havana, Cuba, 27. August–7. September 1990.

verhalten. Zur Bekämpfung von Folter soll 
Nepal gesetzgeberisch tätig werden und die-
se unter Strafe stellen. Zudem soll das Istan-
bul-Protokoll (Handbuch für die wirksame 
Untersuchung und Dokumentation von 
Folter und anderer grausamer, unmensch- 
licher oder entwürdigender Behandlung 
oder Strafe)31 in die Aus- und Weiterbildung 
der Bediensteten der Strafverfolgungsbehör-
den integriert werden.

Sierra Leone

In seinen Abschließenden Bemerkungen32 

zum 1. Staatenbericht von Sierra Leone33 

begrüßt der Ausschuss neben den gesetz-
geberischen Tätigkeiten zur Stärkung der 
Kinderrechte, zur Bekämpfung des Men-
schenhandels und zur Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt, die Ratifikation des 
Übereinkommens gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche und erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe34 und der Behin-
dertenrechtskonvention.35

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die unter Punkt 14, 16 und 20 angespro-
chenen Themen.

In Punkt 14 drückt der Ausschuss seine 
Bedenken zur generellen Kriminalisierung 
von Abtreibungen aus. Dies führe vermehrt 
zu illegalen Abtreibungen, bei der hohe Ge-
fahren für die Gesundheit und das Leben 
der Frauen bestehen. Daher solle der Ver-
tragsstaat Ausnahmen vom Abtreibungs-
verbot einführen. Trotz bereits getroffener 
Maßnahmen sind die Anzahl an Teenager-
schwangerschaften und die Müttersterb-

31 Istanbul Protocol – Manual on Effective Investi-
gation and Documentation of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment vom 9. August 1999; verfügbar unter: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/training8Rev1en.pdf (zuletzt besucht am 
18. März 2015).

32 UN-Dok. CCPR/C/SLE/CO/1 vom 17. April 2014.

33 UN-Dok. CCPR/C/SLE/1 vom 16. Mai 2013. 

34 Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment vom 10. Dezember 1984, UNTS Bd. 1465, 
S. 85; BGBl. 1990 II, S. 246.

35 Fn. 19.
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lichkeitsrate sehr hoch. Der Vertragsstaat 
soll durch weitere Informations- und Auf-
klärungskampagnen und der Zurverfü-
gungstellung von reproduktiven Gesund-
heitsdiensten diesen Problemen begegnen.

Der Ausschuss ist in Punkt 16 besorgt, dass 
der Vertragsstaat Folter nicht unter Strafe 
stellt, obwohl sie durch die Verfassung ver-
boten ist. Sierra Leone soll hierzu seine Straf-
gesetze überarbeiten. Die Folterdefinition soll 
dabei im Einklang mit Artikel 1 und 4 der 
Anti-Folterkonvention36 stehen. Aufgrund 
anhaltender Berichte über Folter und Miss-
handlungen von Gefangenen durch Voll-
zugsbeamten bedauert der Ausschuss die 
Aussage im Erstbericht, dass es keine offiziel-
len Beschwerden über Folter gebe. Auch habe 
Sierra Leona in mutmaßlichen Folterfällen 
nicht genügend Maßnahmen zur ordnungs-
gemäßen Untersuchung vorgenommen. Zu-
dem soll das Istanbul-Protokoll37 in die Aus- 
und Weiterbildung der Bediensteten der 
Strafverfolgungsbehörden integriert werden.

In Punkt 20 kritisiert der Ausschuss die Haf-
tumstände im Vertragsstaat. Es bereiten ihm 
insbesondere Berichte über willkürliche In-
haftierungen und die zeitlich langandau-
ernde Untersuchungshaft Sorgen. Sierra Le-
one soll sicherstellen, dass den Inhaftierten 
die gesetzlichen Garantien im Einklang mit 
Art. 9 und Art. 14 des Zivilpaktes zustehen. 
Zudem wird der Vertragsstaat ermutigt, Al-
ternativen zur Untersuchungshaft unter Be-
rücksichtigung der Rahmenbestimmungen 
der Vereinten Nationen für nichtfreiheits-
entziehende Maßnahmen (Tokio-Regeln)38 
einzuführen. Weiterhin bemängelt der Aus-
schuss die gemeinsame Unterbringung von 
Untersuchungshäftlingen mit verurteilten 
Häftlingen. 

36 Fn. 32.

37 Fn. 29.

38 UN-Dok. A/RES/45/110 vom 14. Dezember 1990.

Neben den genannten Punkten sprach der 
Ausschuss die traditionelle Praktizierung 
der weiblichen Genitalverstümmelung und 
die Gewalt gegen Frauen an.

Vereinigte Staaten von Amerika

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen39 zum 4. Staaten- 
bericht40 der Vereinigten Staaten von Ame-
rika die Fortschritte zum Schutz der bür-
gerlichen und politischen Rechte. Er hebt 
die Entscheidung des Supreme Court in der 
Sache Boumediene v. Bush41 hervor, die die 
extraterritoriale Anwendbarkeit von verfas-
sungsrechtlichen Habeas-corpus-Rechten für 
Gefangene in Guantánamo Bay anerkennt. 
Mit der Situation der dortigen Gefangenen 
befassen sich auch die “Presidential Execu-
tive Orders” 13491, 13493 und 13567, die die 
Verhörmethoden und die Haftbedingungen 
thematisieren.

Zu den unter Punkt 5, 10, 21 und 22 auf-
geführten Kritikpunkten wird das Fol-
low-up-Verfahren durchgeführt.

Die Verantwortlichkeit für Menschenrechts-
verletzungen im Zusammenhang mit Ein-
sätzen der Streitkräfte und Agenten der 
Regierung wird in Punkt 5 thematisiert. 
Der Ausschuss ist besorgt über die sehr ge-
ringe Anzahl an Verfahren zur Aufklärung 
von unrechtmäßigen Tötungen in interna-
tionalen Einsätzen, sowie dem Einsatz von 
Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder entwürdigender Behandlung 
gegenüber Gefangenen in Gewahrsam der 
Vereinigten Staaten. Zwar begrüßt der Aus-
schuss die Beendigung von geheimen Ver-
hören durch die Central Intelligence Agency 
(CIA), allerdings seien viele Details der ent-
sprechenden CIA-Programme weiterhin 
geheim, sodass es für Opfer schwierig, sei 
Entschädigungen zu erlangen. Der Vertrags-
staat soll in Erwägung ziehen, dass Prinzip 
der Befehlsverantwortlichkeit vollständig 
in sein nationales Recht zu integrieren.

39 UN-Dok. CCPR/C/USA/CO/4 vom 23. April 2014.

40 UN-Dok. CCPR/C/USA/4 vom 22. Mai 2012.

41 Boumediene v. Bush, 53 U.S. 723 (2008).
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Punkt 10 beschäftigt mit der Waffengewalt 
(”gun violence“) in den Vereinigten Staaten. 
Der Ausschuss nimmt die Maßnahmen zur 
Reduzierung von Waffengewalt zu Kennt-
nis. Allerdings ist er weiterhin besorgt über 
die hohe Anzahl an Todesfällen und Verlet-
zungen durch Feuerwaffen und betont die 
ungleiche Auswirkung auf Minderheiten, 
Frauen und Kinder. Der Vertragsstaat soll 
insbesondere die “Stand Your Ground”-Ge-
setze überprüfen, um zu weitreichende 
Immunitäten aufzuheben und eine strikte 
Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßig bei der Beurteilung der Selbstvertei-
digung zu gewährleisten. 

Trotz der Zusage des Präsidenten, Gu-
antánamo Bay zu schließen und die dor-
tigen Gefangenen in andere Gefängnisse 
zu verbringen, bedauert der Ausschuss in 
Punkt 21, dass es bisher keinen konkreten 
Zeitplan zur Schließung dieser Einrichtung 
gibt. Die Vereinigten Staaten sollen sicher-
stellen, dass die ohne Anklage oder Verfah-
ren erfolgte Verwaltungshaft beendet wird 
und dass die Strafverfahren durch das Straf-
justizsystem und nicht von Militärkommis-
sionen geführt werden. Dies betrifft neben 
Gefangenen in Guantánamo Bay auch sol-
che, die in Militäreinrichtungen in Afgha-
nistan in Haft sitzen.

In Punkt 21 der Abschließenden Bemerkun-
gen bedauert der Ausschuss die großflächi-
ge Kommunikationsüberwachung durch 
die National Security Agency (NSA) im 
Rahmen von PRISM und UPSTREAM. Die-
se beeinträchtigt das individuelle Recht auf 
Achtung der Privatsphäre. Die juristische 
Interpretation des “Foreign Intelligence 
Surveillance Act” (FISA) durch das zustän-
dige Gericht wurde zum Großteil geheim 
gehalten, sodass die betroffenen Perso-
nen das Gesetz nicht mit der notwendigen 
Genauigkeit kannten. Im Falle des Miss-
brauchs der Daten steht den Betroffenen 
kein effektives Rechtsmittel zur Verfügung. 
Der Vertragsstaat soll sicherstellen, dass sei-
ne Überwachungsaktivitäten im Einklang 
mit dem Zivilpakt – insbesondere Art. 17 – 
erfolgen und sich an den Prinzipien der 
Legalität und Verhältnismäßigkeit ausrich-
ten. Darüber hinaus hat er sicherzustel-
len, dass jede Beeinträchtigung des Rechts 

auf Privatsphäre durch ein Gesetz erfolgt, 
das öffentlich zugänglich ist, nur unter be-
stimmten Voraussetzungen die Sammlung, 
den Zugang und die Verwendung von ge-
speicherten Kommunikationsdaten erlaubt, 
detailliert ausgestaltet und klar formuliert 
ist und effektive Schutzmechanismen gegen 
Missbrauch vorsieht.

– 111. Sitzung –

Chile

In seiner 111. Sitzung beschäftigte sich der 
Ausschuss mit dem 6. Staatenbericht von 
Chile42 und begrüßt in seinen Abschließen-
den Bemerkungen43 gesetzgeberische Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung und Menschenhandel. Daneben hebt 
er die Ratifikation des Internationalen Über-
einkommens zum Schutz aller Personen vor 
dem Verschwindenlassen (Konvention ge-
gen Verschwindenlassen)44 und der Behin-
dertenrechtskonvention45 hervor. 

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die unter Punkt 7, 15 und 19 angespro-
chenen Aspekte.

Punkt 5 beschäftigt sich mit der Definition 
von Terrorismus im “Counter Terrorism 
Act” (Act. No. 18314). Der Ausschuss kriti-
siert hier die weit gefasste Begriffsbestim-
mung und warnt vor der missbräuchlichen 
Anwendung des Gesetzes. Trotz der Aus-
sage der Delegation, dass das Gesetz nicht 
zur Verfolgung der Mapuche46 angewendet 
wird, ist der Ausschuss besorgt über Berich-
te, dass es zu Untersuchungen und in eini-
gen Fällen auch zu Verurteilungen von An-
gehörigen der Mapuche gekommen sei. Er 
empfiehlt dem Vertragsstaat eine klar for-
mulierte Terrorimusdefinition einzuführen 

42 UN-Dok. CCPR/C/CHL/6 vom 12. September 2012.

43 UN-Dok. CCPR/C/CHL/CO/2 vom 13. August 2014.

44 International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance vom 
20. Dezember 2006, UN-Dok. A/61/488; BGBl. 
2009 II, S. 933.

45 Fn. 19.

46 Die Mapuche sind ein indigenes Volk, deren 
angestammtes Gebiet sich auf die Staaten Chile 
und Argentinien erstreckt.
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um sicherzustellen, dass die Maßnahmen 
auf Grundlage des Gesetzes nicht spezifisch 
Personen wegen ihrer ethnischen Zugehö-
rigkeit oder anderen sozialen oder kulturel-
len Faktoren treffen.

In Punkt 15 kritisiert der Ausschuss, unter 
Verweis auf seine vorherigen Abschließen-
den Bemerkungen47, dass es Chile bisher 
versäumt hat, Ausnahmen zu der generel-
len Kriminalisierung von Abtreibungen ein-
zuführen. Dies führe vermehrt zu illegalen 
Abtreibungen, bei der hohe Gefahren für 
die Gesundheit und das Leben der Frauen 
bestehen. Daher solle der Vertragsstaat Aus-
nahmen vom Abtreibungsverbot einführen. 
Vertreter der Vertragsparteien informierten 
den Ausschuss über einen Gesetzesent-
wurf, der Ausnahmen einführen soll. Der 
Ausschuss äußerte diesbezüglich Beden-
ken, dass Fälle von Inzest nicht erfasst sei-
en. Trotz bereits getroffener Maßnahmen ist 
die Anzahl an Teenagerschwangerschaften 
und die Müttersterblichkeitsrate bei illega-
len Abtreibungen sehr hoch. Der Vertrags-
staat soll durch weitere Informations- und 
Aufklärungskampagnen und der Zurverfü-
gungstellung von reproduktiven Gesund-
heitsdiensten diesen Problemen begegnen. 

Mit Bedauern betrachtet der Ausschuss in 
Punkt 19 die Vorwürfe von Folter und Miss-
handlung durch Staatsangestellte, insbe-
sondere während öffentlicher Proteste und 
dem Transport oder der Inhaftierung von 
Personen. Darüber hinaus soll es zu sexu-
ellen Übergriffen auf Mädchen und Frauen 
während Studentenprotesten gekommen 
sein. Der Vertragsstaat soll dafür Sorge tra-
gen, dass alle Fälle genau untersucht und 
strafrechtlich verfolgt werden. Zudem soll 
er Menschenrechtsschulungs- und -sensibi-
lisierungsmaßnahmen für das Strafverfol-
gungspersonal bereitstellen.

Neben diesen angesprochenen Punkten 
ging der Ausschuss unter anderem noch 
auf den Menschenhandel, die Situation von 
indigenen Völkern und die Gewalt gegen 
Frauen ein.

47 UN-Dok. CCPR/C/CHL/CO/5 vom 18. Mai 2007.

Georgien

In seinen Abschließenden Bemerkungen48 
zum 4. Staatenbericht Georgiens49 hob der 
Ausschuss auf nationaler Ebene die Annah-
me einer nationalen Menschenrechtsstrate-
gie (2014–2020) und das Urteil des Verfas-
sungsgerichts vom 4. Februar 2014 hervor, 
welches Homosexualität als negativer Indi-
kator, der gegen die Möglichkeit der Blut-
spende gewertet wird, für nicht mit der Ver-
fassung vereinbar erklärt wurde. Im Bereich 
der völkerrechtlichen Verträge erwähnt der 
Ausschuss die Ratifikation der Behinder-
tenrechtskonvention, des Übereinkommens 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen50 
und die Ratifikation des Übereinkommens 
zur Verminderung der Staatenlosigkeit.51

Zu den unter Punkt 13 und 14 aufgeführten 
Kritikpunkten wird das Follow-up-Verfah-
ren durchgeführt.

Punkt 13 beschäftigt sich mit der Verwaltungs-
haft. Nach dem derzeitigen Stand kann diese 
bis zu einer maximalen Dauer von 90 Tagen 
durchgeführt werden. Es bereitet dem Aus-
schuss Sorgen, dass diese in Einrichtungen 
des Innenministeriums durchgeführt wird 
und dass der Grundsatz der Waffengleichheit 
nicht immer gewährt ist. Er nimmt allerdings 
zur Kenntnis, dass diesbezügliche Gesetze-
sänderungen kürzlich ins Parlament einge-
bracht wurden und betont, dass Georgien 
das System umfassend reformieren soll, da-
mit die Garantien aus Art. 9 und Art. 14 des 
Zivilpaktes gewährleistet werden. 

Das Jury-System bereitet dem Ausschuss in 
Punkt 14 Sorgen, denn es bietet keine ausrei-
chenden Garantien, dass der Verurteilte oder 
die Öffentlichkeit das Jury-Urteil nachvollzie-
hen kann. Zudem gäbe es keine Möglichkeit 
eine Berufung auf eine Verletzung der im Zi-
vilpakt verbürgten Rechte zu stützen. Es sei 

48 UN-Dok. CCPR/C/GEO/CO/4 vom 19. August 2014.

49 UN-Dok. CCPR/C/GEO/4 vom 1. November 2012.

50 Convention relating to the Status of Stateless 
Persons vom 28. September 1954, UNTS Bd. 360, 
S. 117; BGBl. 1976 II, S. 474.

51 Convention on the Reduction of Statelessness 
vom 30. August 1961, UNTS Bd. 989, S. 175; 
BGBl. 1977 II, S. 597.
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daher eine dringliche Angelegenheit, dass der 
Vertragsstaat das gegenwärtige System unter-
sucht und es reformiert, damit die Grundsät-
ze des fairen Verfahrens gewahrt werden.

Neben diesen beiden Punkten sprach der 
Ausschuss auch die Ungleichheit von Män-
ner und Frauen im Wirtschafts- und Politik-
leben, die häusliche Gewalt und die Situati-
on von Minderheiten an.

Irland

Bezüglich des 4. Staatenberichts von Irland52 
beschloss der Ausschuss am 19. August 2014 
seine Abschließenden Bemerkungen53 und be-
grüßt die Rücknahme der Vorbehalte zu Art. 
14 und Art. 19 Abs. 2 des Zivilpaktes. Des Wei-
teren hebt er die Ratifikation des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die gren-
züberschreitende organisierte Kriminalität54 
sowie die Ratifikation des Zusatzprotokolls zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 
und Kinderhandels zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität55 positiv hervor.

Die Punkte 10, 11 und 15 seiner Abschließen-
den Bemerkungen machte der Ausschuss zum 
Gegenstand seines Follow-up-Verfahrens.

Die mangelhafte Aufklärung und Untersu-
chung von Missbrauchs- und Vernachläs-
sigungsfällen in den “Magdalene laund-
ries”56, Kindereinrichtungen und “Mother 

52 UN-Dok. CCPR/C/IRL/1 vom 12. November 2012.

53 UN-Dok. CCPR/C/IRL/CO/4 vom 19. August 2014.

54 Fn. 23.

55 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffi-
cking in Persons Especially Women and Child-
ren, Supplementing the United Nations Conven-
tion against Transnational Organized Crime vom 
15. November 2000, UNTS Bd. 2237, S. 319; BGBl. 
2005 II, S. 954.

56 Bei den Magdalenenheimen handelt es sich um 
Korrektions- oder Besserungsanstalten für Pros-
tituierte. Die “Magdalene laundries” bezeichnen 
kirchliche Einrichten in Irland, die ab etwa 1800 
entstanden sind. Die Namensgebung ist darauf 
zurückzuführen, dass die ehemaligen Prostitu-
ierten dort oft in Wäschereibetrieben arbeiten 
mussten. Das letzte Magdalenenheim in Irland 
schloss am 25. September 1996. 

and Baby Homes”57 beschäftigt den Aus-
schuss in Punkt 10. Er bedauert das Unver-
mögen der Vertragspartei, die Verantwortli-
chen zu identifizieren und kritisiert die nur 
sehr geringe Verurteilungsrate. Irland soll 
unverzüglich unabhängige und sorgfälti-
ge Untersuchungen zur Aufklärung dieser 
Fälle durchführen und den Opfern einen 
wirksamen Rechtbehelf zur Verfügung stel-
len, der Wiedergutmachung und Entschädi-
gungszahlen umfasst.

In Punkt 11 drückt der Ausschuss zunächst 
sein Bedauern über die Anwendung der Sym-
physiotomy, einer Entbindungsoperation die 
zwischen 1944 und 1987 an ungefähr 1500 
Frauen ohne ihr Einverständnis durchgeführt 
wurden, aus. Er kritisiert, dass Irland bisher 
keine vollständigen und unabhängigen Un-
tersuchungen über den Einsatz der Symphy-
siotomy durchgeführt und die Verantwortli-
chen identifiziert und verurteilt haben. Dies 
soll unverzüglich nachgeholt werden. 

Der Ausschuss begrüßt in Punkt 15 die ge-
troffenen Maßnahmen zu Verbesserung der 
Haftbedingungen und die Anwendung von 
nicht im Gefängnis zu vollziehenden Sank-
tionen als Alternative zur Haft. Allerdings 
musste er feststellen, dass die Haftanstalten 
weiterhin überfüllt sind und es an sanitä-
ren Einrichtungen mangelt. Zudem bereitet 
dem Ausschuss das hohe Maß an Gewalt 
und die Effektivität der internen Beschwer-
demechanismen Sorgen. Diesen Problemen 
soll der Vertragsstaat unter Beachtung der 
„Mindestgrundsätze für die Behandlung 
der Gefangenen“58 unverzüglich begegnen.

57 Die “Mother and Baby Homes” sind Einrichtun-
gen für unverheiratete Mütter und ihre neugebo-
renen Kinder. Insbesondere das von 1925–1961 
betriebene St. Mary’s Mother and Baby Home 
geriet im Juni 2014 in die Schlagzeilen, als eine  
Historikerin 800 Babyleichen entdeckt hat. Siehe 
hierzu: http://www.sueddeutsche.de/panorama/ 
irland-massengrab-mit-kinderleichen-entdeckt- 
1.1985655 (zuletzt besucht am 30. April 2015).

58 Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners vom 30. August 1955; verfügbar unter: 
http://www.ohchr.org/Documents/Professiona-
lInterest/treatmentprisoners.pdf (zuletzt besucht 
am 30. April 2015).
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Japan

Auf Grundlage des 6. Staatenberichts von 
Japan59 erließ der Ausschuss seine Abschlie-
ßenden Bemerkungen.60 Er hebt die nati-
onalen Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und zur Förderung der 
Geschlechtergleichheit hervor. Zudem be-
grüßt er die Ratifikation der Konvention 
gegen Verschwindenlassen61 und der Behin-
dertenrechtskonvention.62

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
machte der Ausschuss die Punkte 13, 14, 16 
und 18.

In Punkt 13 rügt der Ausschuss, dass 19 
Straftatbestände zwar die Todesstrafe vor-
sehen, aber nicht im Einklang mit der vom 
Zivilpakt geforderten Beschränkung auf 
schwerste Verbrechen stehen. Insassen in 
der Todeszelle warten bis zu 40 Jahre auf ihre 
Exekution und weder der Häftling noch die 
Familie wird vor dem Tag der Hinrichtung 
informiert. Es bereitet dem Ausschuss Sor-
gen, dass die Todesstrafe in mehreren Fäl-
len verhängt wurde, in denen Geständnisse 
erzwungen wurden. Er verweist hierbei auf 
den Fall von Iwao Hakamda.63 Der Aus-
schuss empfiehlt Japan, die Abschaffung 
der Todesstrafe in Betracht zu ziehen oder 
zumindest die Straftatbestände, die eine To-
desstrafe vorsehen, zu reduzieren. Es soll 
sichergestellt werden, dass das System der 
Todesstrafe nicht zu grausamer, unmensch-
licher und erniedrigender Behandlung oder 
Strafe führt, indem der Häftling sowie seine 
Angehörigen frühzeitig über den Tag der 
Exekution informiert werden. 

59 UN-Dok. CCPR/C/JPN/6 vom 9. Oktober 2012.

60 UN-Dok. CCPR/C/JPN/CO/6 vom 20. August 2014.

61 Fn. 42.

62 Fn. 19.

63 Siehe hierzu: http://www.faz.net/aktuell/gesell-
schaft/kriminalitaet/48-jahre-unschuldig-in-iso-
lationshaft-gebrochen-in-der-todeszelle-12890001.
html (zuletzt besucht am 30. April 2015).

Die widersprüchliche Haltung des Vertrags-
staates zur Thematik der Trostfrauen ist Ge-
genstand des Punktes 14. Nach Angaben 
Japans wurden die Trostfrauen nicht ge-
waltsam durch das Militär deportiert, aber 
die Rekrutierung, der Transport und das 
Management waren in der Regel gegen ih-
ren Willen. Nach Ansicht des Ausschusses 
genügt die Ausführung von Handlungen 
gegen den Willen der betroffenen Person, 
um eine solche Handlung als Menschen-
rechtsverletzung zu bezeichnen, für den der 
Vertragsstaat die rechtliche Verantwortung 
hat. Zudem seien alle Schadenersatzklagen 
von Opfern vor japanischen Gerichten ge-
scheitert und strafrechtliche Untersuchun-
gen oder Verurteilungen zurückgewiesen 
worden. Der Ausschuss fordert Japan auf, 
diese Fälle eingehend zu untersuchen und – 
sofern die Angeklagten für schuldig befun-
den werden – zu verurteilen. Der Vertrags-
staat soll seine Verantwortung für die Taten 
offiziell anerkennen und eine öffentliche 
Entschuldigung aussprechen.

Trotz legislativer Maßnahmen bereitet dem 
Ausschuss der Schutz von ausländischen 
Arbeitern und Praktikanten im Vertragsstaat 
Sorgen. Er berichtet in Punkt 16 über eine 
große Anzahl an sexuellen Missbrauchsfäl-
len, arbeitsbezogene Todesfälle und schlech-
te Arbeitsbedingungen. Das gegenwärtige 
Programm soll beendet und durch ein neues 
ersetzt werden, dass sich auf “Capacity-Buil-
ding” konzentriert, anstatt Anreize für nied-
rig bezahlte Arbeitskräfte zu schaffen. Darü-
ber hinaus sollen Kontrollen vor Ort erhöht 
und ein unabhängiges Beschwerdesystem 
eingerichtet werden.

Punkt 18 thematisiert das Ersatzhaftsys-
tem „Daiyo Kangoku“.64 Der Ausschuss 
bedauert, dass der Vertragsstaat weiterhin 
den Mangel an Ressourcen und die Effekti-
vität der strafrechtlichen Ermittlungen zur 
Rechtfertigung anführt. Die hohe Gefahr an 
erzwungen Geständnissen wird vom Aus-
schuss kritisiert. Dies führt er darauf zurück, 

64 „Daiyo Kangoku“ bezeichnet Ersatzgefängnisse, 
die in der Regel bei Polizeistationen unterge-
bracht sind. Gefangene können bis zu 23 Tage 
festgehalten werden, ohne dass eine Anklage 
vorliegt.
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dass es keine strikten Regeln zur Durchfüh-
rung von Befragungen gibt und eine Pflicht 
zur Videoaufzeichnung nur in einem be-
grenzten Rahmen besteht. Der Ausschuss 
fordert den Vertragsstaat auf, dieses System 
abzuschaffen oder sicherzustellen, dass die 
in Art. 9 und Art. 14 verbürgten Rechte in 
vollem Umfang gewährleistet werden. Ins-
besondere sollen Alternativen zur Haft ver-
stärkt in den Vordergrund gerückt werden.

Malawi

In den Abschließenden Bemerkungen65 zum 
Erstbericht Malawis66 begrüßt der Ausschuss 
die Ratifikation wesentlicher Menschen-
rechtsverträge durch den Vertragsstaat, 
insbesondere des Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau67, der Behindertenrechtskonventi-
on68 und der Kinderrechtskonvention69 ein-
schließlich der beiden Zusatzprotokolle.70

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die unter Punkt 12, 13, 24 und 25 ange-
sprochenen Themen. 

Außergerichtliche Tötungen bereiten dem 
Ausschuss in Punkt 12 Sorgen. Berichten 
zufolge seien die verantwortlichen Täter 
bisher nicht verurteilt worden und die Ver-
fahren würden nicht schnell genug durch-
geführt werden. Der Ausschuss fordert den 
Vertragsstaat auf, die begonnen Prozesse 
schnellstmöglich einem Urteil zuzuführen 
und die Angehörigen angemessen zu ent-
schädigen. 

In Punkt 13 äußert der Ausschuss seine Be-
sorgnis über den Einsatz von Folter durch 
Vollzugsbeamten. Zudem stehen die gesetz-

65 UN-Dok. CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1 vom  
19. August 2014.

66 UN-Dok. CCPR/C/MWI/1 vom 13. Juli 2012.

67 Convention on the Elimination of All Forms of Di-
scrimination against Women vom 18. Dezember 
1979, UNTS Bd. 1249, S.13; BGBl. 1985 II, S. 647. 

68 Fn. 19.

69 Convention on the Rights of the Child vom 20. 
November 1989, UNTS Bd. 1577, S. 3; BGBl. 1992 
II, S. 121. 

70 Fn. 14 und Fn. 15.

lichen Regelungen zum Waffeneinsatz von 
Polizeibeamten nicht mit internationalen 
Standards im Einklang. Malawi soll um-
gehend eine unabhängige Kommission für 
Beschwerden über die Arbeit der Polizei 
einrichten und sie mit ausreichend finan-
ziellen und personellen Mitteln ausstatten. 
Insbesondere sollen die „Grundprinzipien 
für die Anwendung von Gewalt und den 
Gebrauch von Schusswaffen durch Beam-
te mit Polizeibefugnissen“71 berücksichtigt 
und die Ausbildung der Beamten im men-
schenrechtlichen Bereich verstärkt werden.

Die weite Verbreitung des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern wird in Punkt 24 the-
matisiert. Der Ausschuss ist sehr besorgt 
darüber, dass das Strafgesetzbuch des Ver-
tragsstaates nicht alle Handlungen krimina-
lisiert. Insbesondere die Praxis der Gerichte, 
nach der eine Zeugenaussage regelmäßig 
nötig ist (“corrobotation rule”), führt häufig 
zur Straflosigkeit der Täter. Malawi soll si-
cherstellen, dass diese Regel keine Straflo-
sigkeit in Fällen von Sexualverbrechen be-
wirkt. Zudem bestechen viele Täter ihre 
Opfer mit Geld, damit diese eine Klage zu-
rückziehen. 

In Punkt 25 wird die weiterhin bestehen-
de Praxis von Zwangs- und Kinderheirat 
kritisiert. Der Vertragsstaat soll gesetzliche 
Regelungen schaffen, die ein Mindesthei-
ratsalter nach internationalen Standards 
vorsehen und Zwangs- und Kinderheirat 
kriminalisieren. Durch Aufklärungskampa-
gnen soll die Bevölkerung für diese Thema-
tik sensibilisiert werden. 

Neben den angesprochenen Kritikpunk-
ten äußerte der Ausschuss seine Besorgnis 
darüber, dass der Informationsminister die 
Kompetenz besitzt Zeitungen zu verbieten. 
Dies stellt ein Risiko für die Pressefreiheit 
dar. Zudem sei die Festlegung der Straf-
mündigkeit von Kindern auf die Vollen-
dung des 10. Lebensjahrs zu niedrig. 

71 Fn. 28.
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Sudan

In den Abschließenden Bemerkungen72 zum 
4. Staatenbericht73 des Sudan begrüßt der 
Ausschuss, unter Bezugnahme auf Punkt 7 
seiner vorherigen Abschließenden Bemer-
kungen74, die Durchführung und Annahme 
des Referendums über die Unabhängigkeit 
des Südsudans vom 9. Januar 2011. Die Rati-
fikation der Behindertenrechtskonvention75 
hebt der Ausschuss hervor.

Die Punkte 10, 14, 15 und 18 der Abschlie-
ßenden Bemerkungen wurden zum Gegen-
stand des Follow-up-Verfahrens gemacht. 
Die bestehende Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen wird vom Ausschuss 
in Punkt 10 kritisiert. Der Vertragsstaat 
soll sich verstärkt für eine De-jure- und 
De-facto-Gleichstellung der Geschlechter 
einsetzen und bestehende diskriminieren-
de Vorschriften abschaffen. Der Ausschuss 
verweist insoweit auch auf den General 
Comment Nr. 28.76 Er empfiehlt Staatsbeam-
te, insbesondere Richter, Staatsanwälte und 
Polizisten, im Bereich der Frauenrechte wei-
ter auszubilden. 

Trotz der vorherigen Empfehlung77 hat der 
Sudan die Todesstrafe immer noch nicht 
auf die schwersten Verbrechen begrenzt. Es 
finden sich weiterhin Straftatbestände dar-
unter, deren Verhalten vom Ausschuss gar 
nicht als strafwürdig erachtet werden. Dies 
bewegt den Ausschuss nun erneut dazu, in 
Punkt 14 auf diesen Missstand aufmerksam 
zu machen. Der Sudan soll die Abschaffung 
der Todesstrafe erwägen oder diese jeden-
falls nur für die schwersten Verbrechen vor-
sehen. Insbesondere soll sichergestellt wer-
den, dass sie nicht für Straftäter verhängt 
wird, die bei Begehung der Tat das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten.

72 UN-Dok. CCPR/C/SDN/CO/4 vom 19. August 2014.

73 UN-Dok. CCPR/C/SDN/4 vom 16. Oktober 2012.

74 UN-Dok. CCPR/C/SDN/CO/3 vom 29. August 2007.

75 Fn. 19.

76 General Comment Nr. 28; UN-Dok. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.10 vom 29. März 2000.

77 UN-Dok. CCPR/C/SDN/CO/3 vom 29. August 
2007, Punkt 13.

In Punkt 15 kritisiert der Ausschuss, dass 
das nationale Strafgesetzbuch keine Defi-
nition von Folter enthält. Eine solche soll 
der Vertragsstaat in Einklang mit internati-
onalen Standards einführen und ein ange-
messenes Strafmaß vorsehen. Zudem gäbe 
es Vorwürfe, dass Staatsbedienstete Folter 
und Misshandlungen eingesetzt haben und, 
dass unter Verstoß gegen Art. 7 des Zivil-
paktes erwirkte Geständnisse vor Gericht 
verwertet wurden. Der Ausschuss fordert 
den Sudan auf, das Istanbul-Protokoll78 in 
die Aus- und Weiterbildung der Bedienste-
ten der Strafverfolgungsbehörden zu integ-
rieren. Der Vertragsstaat soll sicherstellen, 
dass durch Folter erwirkte Geständnisse 
nicht von den Gerichten verwertet werden.

Der Ausschuss drückt in Punkt 18 seine Be-
sorgnis über den “National Security Act” 
(2010) aus. Dieses Gesetz erlaubt es den na-
tionalen Sicherheitsbehörden Verdächtige 
ohne gerichtliche Überwachung für einen 
Zeitraum von bis zu viereinhalb Monaten 
festzuhalten. Berichten zufolge sitzen diese 
Verdächtigen in geheimen Gefängnissen. Der 
Sudan soll sicherstellen, dass in Gewahrsam 
genommene Personen innerhalb von 48 Stun-
den einem Richter vorgeführt werden, um so 
eine Verletzung von Art. 9 des Zivilpaktes zu 
vermeiden. Des Weiteren sollen alle gehei-
men Hafteinrichtungen geschlossen werden. 

Darüber hinaus sprach der Ausschuss die 
Gewalt gegen Frauen, die weibliche Ge-
nitalverstümmelung und Meinungsäuße-
rungsfreiheit an.

– 112. Sitzung –

Burundi

In seiner 112. Sitzung beschäftigte sich der 
Ausschuss mit dem 2. Staatenbericht Burun-
dis79 und begrüßt in seinen Abschließenden 
Bemerkungen80 zunächst die Abschaffung der 
Todesstrafe im Jahr 2009. Des Weiteren hebt 
er die Ratifikation der Behindertenrechtskon-

78 Fn. 29.

79 UN-Dok. CCPR/C/BDI/2 vom 28. Mai 2013.

80 UN-Dok. CCPR/C/BDI/CO/2 vom 21. November 
2014.
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vention81 und der beiden Zusatzprotokolle 
zur Kinderrechtskonvention82 hervor.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die unter Punkt 8, 13, 14 und 18 ange-
sprochenen Themen.83

Der Ausschuss ist in Punkt 8 nach wie vor 
über die Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Orientierung im Vertragsstaat besorgt. 
Homosexuelle sehen sich Bedrohungen, Ein-
schüchterungen und Diskriminierungen in 
unterschiedlichen Lebensbereichen ausge-
setzt. Zudem ist Homosexualität nach dem 
geltenden Recht eine Straftat. Nach einer 
Ministeranordnung können Schulen homo-
sexuelle Schüler ausschließen. Des Weiteren 
bestehen Hindernisse zur Gründung von 
juristischen Personen durch Homosexuelle. 
Der Ausschuss fordert Burundi auf, Homose-
xualität zu entkriminalisieren und die Minis-
teranordnung aufzuheben. Es sollen alle fak-
tischen und rechtlichen Hindernisse beseitigt 
werden, die Homosexuellen bei der Grün-
dung von Gesellschaften im Weg stehen.

In Punkt 13 ist der Ausschuss über die gro-
ße Zahl an außergerichtlichen Tötungen, 
insbesondere im Nachgang der Wahlen im 
Jahr 2010, besorgt. Er kritisiert, dass ein Teil 
der Untersuchungen, die Mitglieder der 
staatlichen Sicherheits- und Verteidigungs-
kräfte betreffen, immer noch nicht beendet 
wurden. Es soll durch den Vertragsstaat 
sichergestellt werden, dass alle notwendi-
gen Maßnahmen ergriffen werden, um eine 
unabhängige und vollständige Aufklärung 
dieser Fälle zu gewährleisten und die Ver-
antwortlichen zu bestrafen. Burundi soll 
zudem das Menschenrechtstraining seiner 
Sicherheitskräfte, vor allem in Bezug auf die 
Rechte des Zivilpaktes, verstärken. 

Der Einsatz von Folter durch Polizei- und 
Sicherheitskräfte des Vertragsstaates wird in 
Punkt 14 behandelt. Der Ausschuss ist sehr 

81 Fn. 19.

82 Fn. 14 und Fn. 15.

83 Am 27. April 2015 veröffentlichte der Ausschuss 
ein Korrigendum wonach, statt der Punkte 7, 12, 
13 und 17, die oben benannten Punkte Gegen-
stand des Follow-up-Verfahrens seien; UN-Dok. 
CCPR/C/BDI/CO/2/Corr.1. 

besorgt, dass die Verantwortlichen Straffrei-
heit genießen und die Gerichte keine In-
formationen über Verfahren wegen Folter 
bereitstellen. Ein effektives Beschwerdesys-
tem bestehe für die Betroffenen nicht. Es ist 
die Aufgabe des Vertragsstaates den Einsatz 
von Folter in seinem Land zu verhindern. 
Alle Folter- und Misshandlungsvorwür-
fe sollen gewissenhaft untersucht und die 
Verantwortlichen verurteilt werden. Zudem 
soll ein unabhängiger Beschwerdemecha-
nismus etabliert werden. Der Ausschuss for-
dert Burundi auf, das Istanbul-Protokoll84 in 
die Aus- und Weiterbildung der Bedienste-
ten der Strafverfolgungsbehörden zu integ-
rieren. Der Vertragsstaat soll sicherstellen, 
dass durch Folter erwirkte Geständnisse 
nicht von den Gerichten verwertet werden.

Die Haftbedingungen in Burundi werden 
vom Ausschuss in Punkt 18 seiner Abschlie-
ßenden Bemerkungen thematisiert. Die Haf-
tanstalten sind regelmäßig überfüllt und 
eine Trennung zwischen Erwachsenen und 
Minderjährigen, Männern und Frauen, sowie 
verurteilten Straftätern und Untersuchungs-
häftlingen findet nicht statt. Die Inhaftierten 
leiden unter den schlechten sanitären Zustän-
den und einer unregelmäßigen Versorgung 
mit Nahrungsmitteln sowie einer unange-
messenen Krankenversorgung. Der Vertrags-
staat soll dringend Maßnahmen zur regelmä-
ßigen und unabhängigen Überwachung der 
Gefängnisse ergreifen und die Situation vor 
Ort verbessern, damit diese im Einklang mit 
den „Mindestgrundsätzen für die Behand-
lung der Gefangenen“85 steht. Der Ausschuss 
empfiehlt Alternativen zur Haftstrafe zu be-
rücksichtigen. Zudem soll sichergestellt sein, 
dass den Inhaftierten ein effektiver Beschwer-
demechanismus zur Verfügung steht. 

Haiti

Bezüglich des Erstberichts86 von Haiti, der 
mit 16 Jahren Verspätung eingereicht wurde, 
beschloss der Ausschuss seine Abschließen-

84 Fn. 29.

85 Fn. 56.

86 UN-Dok. CCPR/C/HTI/1 vom 23. Januar 2013.
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den Bemerkungen87 und begrüßt die Schaf-
fung eines interministerialen Menschen-
rechtsausschusses sowie die Maßnahmen 
zur Inklusion von Personen mit Behinde-
rungen. Zudem hat Haiti den Internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte88, die Behindertenrechts-
konvention89, sowie die Kinderrechtskon-
vention90 und dessen Fakultativprotokolls 
über die Rechte des Kindes bezüglich Kin-
derhandel, Kinderprostitution und Kin-
derpornographie91 ratifiziert.

Die Punkte 7, 10, 19 und 20 seiner Ab-
schließenden Bemerkungen machte der 
Ausschuss zum Gegenstand seines Fol-
low-up-Verfahrens.

Der Ausschuss begrüßt in Punkt 7 zunächst 
die Arbeit der Wahrheitskommission bis 
zum Jahr 1996. Die Wahrheitskommission 
wurde im Dezember 1994 durch Präsident 
Jean-Bertrand Aristide eingesetzt und hat-
te zum Ziel die Menschenrechtsverletzun-
gen in der Zeit der Militärherrschaft unter 
General Raoul Cédras, der den 1990 zum 
Präsidenten gewählten Aristide aus dem 
Amt geputscht hatte, zu untersuchen. Der 
Ausschuss kritisiert jedoch die sehr schlep-
penden Verfahren und die Tatsache, dass bis 
zum heutigen Tag keine Verantwortlichen 
verurteilt wurden.

Die Todesfälle, die durch den Einsatz von 
Schusswaffen der Sicherheitskräfte verur-
sacht werden, beschäftigen den Ausschuss 
in Punkt 10. Die Anzahl habe sich auch im 
Jahr 2014 erneut erhöht. Der Ausschuss be-
dauert, dass den Täter vorwiegend diszipli-
narische Sanktionen auferlegt wurden und 
keine Statistiken veröffentlicht sind. Hai-
ti soll eine unverzügliche und sorgfältige 
Untersuchung der noch zu klärenden Fälle 
des tödlichen Einsatzes von Schusswaffen 

87 UN-Dok. CCPR/C/HTI/CO/1 vom 21. Novem-
ber 2014.

88 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights vom 16. Dezember 1966, UNTS 
Bd. 993, S. 3; BGBl. 1976 II, 428.

89 Fn. 19.

90 Fn. 67.

91 Fn. 14.

durch Sicherheitskräfte anordnen und die 
Täter zu einer angemessenen Strafe im Falle 
eines Schuldspruches verurteilen. Der Aus-
schuss ermutigt den Vertragsstaat seine Be-
mühungen weiter fortzuführen.

Der Ausschuss äußert in Punkt 19 seine Be-
sorgnis über die Bedrohungen, Einschüchte-
rungen und Übergriffe auf Menschenrechts-
verteidiger, Journalisten und Mitgliedern 
der Opposition und bemängelt den fehlen-
den staatlichen Schutz. Es ist die Aufgabe 
des Vertragsstaates sicherzustellen, dass 
diese Personen ihre Aktivitäten frei und 
ohne Beschränkungen ausüben können.

Die Nichtumsetzung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen zur Durchführung der Par-
laments- und Kommunalwahlen – ursprüng-
lich für 2011 geplant – kritisiert der Ausschuss 
in Punkt 20. Dadurch seien die Rechte aus 
Art. 25 des Paktes gefährdet. Der Ausschuss 
betont die Dringlichkeit der Umsetzung. 

Israel 

Auf Grundlage des 4. Staatenberichts Isra-
els92 erließ der Ausschuss seine Abschlie-
ßenden Bemerkungen.93 Er hebt die Schaf-
fung eines interministeriellen Teams zur 
Überwachung und Implementierung von 
Empfehlungen der Menschenrechtsver-
tragsorgane und die Ratifikation der Behin-
dertenrechtskonvention94 positiv hervor. 

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
machte der Ausschuss die Punkte 9, 12, 14 
und 19.

Die israelische Siedlungspolitik wird in 
Punkt 9 thematisiert. Der Ausschuss fordert 
Israel auf, die Zerstörung von Häusern zu 
beenden und den Opfern von Zerstörung 
und Zwangsumsiedlung effektive Rechtmit-
tel zur Verfügung zu stellen. Er ist besorgt 
über die diskriminierende Zoneneinteilung 
und das Planungsregime für Häuser von Pa-

92 UN-Dok. CCPR/C/ISR/4 vom 12. Dezember 
2013.

93 UN-Dok. CCPR/C/ISR/CO/4 vom 21. Novem-
ber 2014.

94 Fn. 19.
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lästinensern und Beduinen in der Westbank, 
einschließlich Ostjerusalem. Aufgrund der 
Siedlungspolitik werden viele Häuser il-
legal errichtet. Zudem werde die Zwangs-
ansiedlung von Beduinen, ohne Rücksicht 
auf die traditionelle Hirtenwirtschaft, ihr 
soziales Gefüge und ihren ländlichen Le-
bensstil vorgenommen. Der Ausschuss kri-
tisiert, dass Beduinen, die in Dörfern in der 
Wüste Negev leben, nur einen beschränkten 
Zugang zur Grundversorgung (Wohnraum, 
Wasser, Gesundheitsversorgung, Bildung) 
haben. Der Ausschuss fordert den Vertrags-
staat auf, die zwangsweise Umsiedlung, 
insbesondere von Beduinen zu unterlas-
sen. Die Beduinen der Wüste Negev sollen 
in den Prozess der Umsiedlung mit einbe-
zogen werden, damit ihre Belange ausrei-
chend berücksichtigt werden. 

Punkt 12 beschäftigt sich mit der Blockade 
des Gazastreifens. Der Ausschuss betont, 
dass die Blockade die Freizügigkeit der Be-
völkerung beschränkt. Nur eine geringe An-
zahl an Personen dürfe Gaza verlassen. Die-
se Tatsache hat einen negativen Einfluss auf 
die Grundversorgung der Palästinenser. Der 
Ausschuss fordert Israel auf, die Blockade 
des Gazastreifens insoweit aufzuheben, dass 
die negativen Auswirkungen für die zivile 
Bevölkerung beseitigt werden und humani-
täre Unterstützung und die Einfuhr von Bau-
materialien nach Gaza zu ermöglichen.

In Punkt 14 äußert der Ausschuss seine Be-
sorgnis über das Fehlen eines Folterstraftat-
bestandes im Einklang mit Art. 7 des Pak-
tes. Der Vertragsstaat soll Folter umgehend 
unter Strafe stellen. Von der Strafnorm soll 
auch die psychologische Folter und grau-
same, unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung erfasst werden. Zudem soll 
sichergestellt werden, dass der strafrechtli-
che Notstand den Einsatz von Folter nicht 
rechtfertigt und auch kein moderater phy-
sischer Druck ausgeübt werden darf. Der 
Ausschuss weist darauf hin, dass das Fol-
terverbot des Art. 7 absolut ist und auch im 
Falle eines öffentlichen Notstandes nicht 
ausgesetzt werden darf. 

Der Ausschuss begrüßt die Reformen des Ju-
gendstrafsystems. Leider muss er in Punkt 
19 feststellen, dass die Reformen in der Pra-

xis nicht wirksam umgesetzt werden und 
viele palästinische Kinder weiterhin dem 
Risiko einer willkürlichen Gefangennahme 
ausgesetzt sind und oft keinen kompletten 
Zugang zu ihren prozessualen Rechten ha-
ben. Der Ausschuss fordert Israel auf, dass 
die Gefangennahme und Inhaftierung von 
Minderjährigen im Einklang mit Art. 9 des 
Paktes erfolgt. Insbesondere soll die Haft 
nur als letztes Mittel und so kurz wie mög-
lich eingesetzt werden. Die Minderjährigen 
sollen ihrem Alter und ihren Bedürfnissen 
entsprechend behandelt werden und Zu-
gang zu Beschwerdemechanismen haben.

Malta 

In seinen Abschließenden Bemerkungen95 
zum 2. Staatenbericht Maltas96 hob der 
Ausschuss die Änderung des Art. 45 Abs. 
3 der Verfassung hervor, wonach eine Dis-
kriminierung aufgrund der sexuellen Ori-
entierung oder der Geschlechtsidentität 
verboten ist. Darüber hinaus erhöhte der 
Vertragsstaat das Alter der Strafmündigkeit 
von neun Jahren auf das vierzehnte Lebens-
jahr. Die Ratifikation des FP II97, der Behin-
dertenrechtskonvention98 und der Konven-
tion über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes99 begrüßt er.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahren 
wurden die Punkte 13 und 16 der Abschlie-
ßenden Bemerkungen gemacht.

Seine Bedenken bezüglich der generellen Kri-
minalisierung von Abtreibungen äußert der 
Ausschuss in Punkt 13 seiner Abschließen-
den Bemerkungen. Dies führe vermehrt zu il-
legalen Abtreibungen, bei der hohe Gefahren 
für die Gesundheit und das Leben der Frauen 
bestehen. Daher solle der Vertragsstaat Aus-
nahmen vom Abtreibungsverbot einführen. 
Durch weitere Informations- und Aufklä-

95 UN-Dok. CCPR/C/MLT/CO/2 vom 21. Novem-
ber 2014.

96 UN-Dok. CCPR/C/MLT/2 vom 7. Dezember 2012.

97 Fn. 8.

98 Fn. 19.

99 Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide vom 9. Dezember 1948, 
UNTS Bd. 74, S. 277; BGBl. 1954 II, S. 729.



54 MRM – MenschenRechtsMagazin Heft 1 / 2015

rungskampagnen und der Zurverfügungstel-
lung von reproduktiven Gesundheitsdiens-
ten soll diesen Problemen begegnet werden.

Punkt 16 thematisiert die Verwaltungshaft 
von irregulären Einwanderern und Asyl-
suchenden. Diese werden bei Ankunft sys-
tematisch inhaftiert. Die Dauer kann dabei 
bis zu 12 bzw. 18 Monaten betragen. Der 
Ausschuss ist besorgt, dass Migranten in be-
sonders gefährdeter Lage, vor allem Kinder 
ohne Begleitung, nicht immer ein gesetzli-
cher Vertreter zur Verfügung gestellt wird. 
Zudem weist er darauf hin, dass die zeit-
lichen Grenzen der Verwaltungshaft nicht 
durch ein Gesetz geregelt werden und be-
dauert das Fehlen von effektiven Rechtsbe-
helfen. In diesen Bereichen fordert der Aus-
schuss Malta auf, zusätzliche Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Neben den Punkten des Follow-up-Verfah-
rens beschäftigte sich der Ausschuss mit der 
Situation in den Haftanstalten, der niedri-
gen Repräsentation von Frauen im politi-
schen und wirtschaftlichen Bereich und der 
Diskriminierung von Migranten.

Montenegro

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen100 zum Erstbericht 
Montenegros101, dass seit dem Beitritt zum 
Zivilpakt im Jahr 2006 zahlreiche legisla-
tive und institutionelle Maßnahmen zur 
Verbesserung der Menschenrechtslage un-
ternommen wurden. Zudem hebt er die 
Ratifikation weiterer internationaler Men-
schenrechtsverträge, wie der Konvention 
gegen Verschwindenlassen102 und des Zu-
satzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels 
zum Übereinkommen der Vereinten Natio-

100 UN-Dok. CCPR/C/MNE/CO/1 vom 21. Novem-
ber 2014.

101 UN-Dok. CCPR/C/MNE/1 vom 22. Januar 2013.

102 Fn. 42.

nen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität103 hervor.

Die Punkte 7, 9 und 18 seiner Abschließenden 
Bemerkungen machte der Ausschuss zum 
Gegenstand seines Follow-up-Verfahrens.

Das Mandat der nationalen Menschenrechts-
organisation soll nach Punkt 7 im Einklang  
mit den Pariser Prinzipen ausgestaltet werden.

In Punkt 9 behandelt der Ausschuss die Men-
schenrechtsverletzungen im Zuge der Jugos-
lawienkriege. Er ist besorgt, dass nur wenige 
Verfahren zu Verurteilungen der verantwortli-
chen Täter geführt haben und dass das jewei-
lige Strafmaß vergleichsweise milde ausgefal-
len ist, welches der Schwere der Taten nicht 
gerecht wird. Insoweit weist der Ausschuss 
Montenegro auf seine Pflicht zur vollständigen 
Aufklärung aller Fälle, die eine Verletzung von 
Art. 6 und Art. 7 des Paktes darstellen, hin. Zu-
dem stelle es eine Verletzung von Art. 15 des 
Paktes dar, dass Gerichte bestimmte Handlun-
gen, die nach dem damaligen Recht nicht straf-
bar waren, nicht verurteilt haben. Nach Art. 
15 ist der Vertragsstaat gleichwohl verpflich-
tet dieses Recht zu verwirklichen, wenn nach 
den generellen Rechtsprinzipen der Staaten-
gemeinschaft eine solche Handlung zum Zeit-
punkt seiner Begehung eine Straftat darstellte. 
Zudem sollen Fälle von vermissten Personen 
aufgeklärt werden.

Der Ausschuss bringt in Punkt 18 seine Be-
sorgnis über die Situation von Flüchtlingen, 
insbesondere Roma, Aschkali und Ägyptern 
zum Ausdruck. Ihnen wird keine hinreichende 
Unterstützung bei dem Besorgen der notwe-
nigen Dokument zur Erlangung eines perma-
nenten Aufenthaltstitels gewährt. Zudem seien 
die Infrastruktur und die Grundversorgung in 
den Flüchtlingslagern verbesserungsbedürftig. 
Zwar habe der Vertragsstaat bereits im Jahr 2012 
einen Plan zum Bau von Häusern für Roma ent-
wickelt, diesen jedoch bis heute nicht in die Tat 
umgesetzt. Der Ausschuss weist zudem darauf 
hin, dass jede Umsiedlung im Einvernehmen 
mit den betroffenen Personen zu erfolgen habe 
und internationale Standards zu beachten sind.

103 Fn. 53.
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Sri Lanka

Auf Grundlage des 5. Staatenberichts Sri 
Lankas104 erließ der Ausschuss seine Ab-
schließenden Bemerkungen.105 Er hebt die 
Aufhebung von körperlicher Züchtigung in 
Gefängnissen und die Annahme eines nati-
onalen Aktionsplanes für Menschenrechte 
(2011–2016) hervor. Daneben begrüßt er die 
Ratifikation der Behindertenrechtskonven-
tion106 und des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des bezüglich Kinderhandel, Kinderprosti-
tution und Kinderpornographie.107

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
machte der Ausschuss die Punkte 5, 14, 15 
und 21.

Der Ausschuss ist in Punkt 5 besorgt, dass 
der 18. Verfassungszusatz die Arbeit des 
Verfassungsrates beendet und dem Präsi-
denten die Befugnis einräumt, Mitglieder 
der Justiz und anderer unabhängiger Stel-
len zu ernennen und zu entlassen. Daher 
fordert der Ausschuss die Aufhebung die-
ses Verfassungszusatzes. Die Besetzung 
der Justiz und anderer Stellen soll in einem 
transparenten und unparteiischen Prozess 
erfolgen. Zudem soll der Vertragsstaat kon-
krete Maßnahme ergreifen, um diese Perso-
nen vor unredlicher Einflussnahme, Druck 
und Bedrohungen zu schützen. Dabei soll 
der General Comment Nr. 32108 berücksich-
tig werden.

In Punkt 14 kritisiert der Ausschuss den 
unrechtmäßigen Einsatz von Gewalt von 
Staatsbediensteten und paramilitärischen 
Gruppen, dazu gehören auch außergericht-
liche Tötungen, Todesfälle in Haftanstalten 
und das Verschwindenlassen von Personen. 
Er bemängelt insbesondere die Effektivität 
der Untersuchungen dieser Fälle. Der Aus-
schuss empfiehlt mit dem Büro des Hoch-

104 UN-Dok. CCPR/C/LKA/5 vom 31. Januar 2013.

105 UN-Dok. CCPR/C/LKA/CO/5 vom 21. Novem-
ber 2014.

106 Fn. 19.

107 Fn. 14.

108 General Comment Nr. 32; UN-Dok. CCPR/C/
GC/32 vom 23. August 2007.

kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte zusammenzuarbeiten und 
die nationalen Bemühungen zur Strafver-
folgung intensiv zu verstärken. 

Der Ausschuss nimmt in Punkt 15 die Schaf-
fung einer Kommission zur Untersuchung 
von Vermisstenfällen zur Kenntnis, bedau-
ert jedoch das nur begrenzte Mandat und 
die langsamen Untersuchungen und Ver-
urteilungen. Es bereitet ihm zunehmend 
Sorge, dass weiterhin Menschen, vor allem 
Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, 
Geistliche und Aktivisten, verschwinden. 
Das Verbleiben von vermissten Personen 
soll durch den Vertragsstaat umfassend auf-
geklärt werden. Zudem soll die ins Leben 
gerufene Kommission mit genügend Kom-
petenzen und ausreichend finanziellen, 
technischen und personellen Mitteln aus-
gestattet werden, um die Vermisstenfälle zu 
untersuchen. 

Der Ausschuss äußert in Punkt 21 seine Be-
sorgnis über die weit verbreiteten Berichte 
über Einschüchterungen, Übergriffen, Be-
drohungen und politisch motivierten Stra-
fen von Staatsbediensteten gegenüber Jour-
nalisten, Anwälten, Geistlichen, Mitgliedern 
von NGOs und Menschenrechtsverteidi-
gern. Zudem werden letztere öffentlich dif-
famiert und bestimmte Webseiten gesperrt. 
Sri Lanka soll solchen Maßnahmen der Ein-
schüchterung und Bedrohung unterlassen 
und sicherstellen, dass jede Einschränkung 
der Meinungsfreiheit im Einklang mit Art. 
19 Abs. 3 des Paktes steht. 
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